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1. Anwendungsbereich 
Diese Betriebsanweisung gilt für Tätigkeiten mit verdünnten Reinigungsmitteln im Wischverfahren. Sie gilt für Produkte 
mit einer Anwendungskonzentration <10%. 

2. Gefahrstoffbezeichnung 
Alle Reinigungsmittel des Gefahrstoffkatasters die im Wischverfahren verwendet werden. 

3. Gefahren für Mensch und Umwelt 

 

• Reizt die Atemwege, Augen, Haut. 

• Bei Arbeiten in feuchtem Milieu bzw. bei längerfristigen Tätigkeiten mit Reinigungs- und Pflegemitteln 
kann die Haut entfettet werden und einen Teil ihrer Schutzfunktion verlieren. 

• Dadurch können verstärkt Hautekzeme (entzündliche Hautveränderungen und Allergien) entstehen.  Achtung 

4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
• Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten. Nicht mit heißem Wasser anwenden! 
• Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Verschlüsse vorsichtig öffnen! 
• Vorratsbehälter nicht offenstehen lassen. Beim Ab- und Umfüllen verspritzen vermeiden! 
• Arbeiten möglichst bei Frischluftzufuhr (Fenster und Türen öffnen) 
• Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! 
• Nach Arbeitsenden und vor jeder Pause Hände und Gesicht gründlich reinigen! 
• Nach der Arbeit sollten Hautpflegecremes aufgetragen werden. 
Verunreinigte Kleidung wechseln! Beschäftigungsbeschränkungen beachten! 

      

    

Atemschutz: Nicht erforderlich 
Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille! Beim Verdünnen von Konzentraten eine Gestellbrille tragen. 

Handschutz: Handschuhe aus Butykautschuk, Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind 
Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. 

Hautschutz: Hautschutzmittel verwenden 

Körperschutz: Geschlossene, langärmelige Arbeitskleidung tragen. Gummistiefel oder flüssigkeitsdichte Schuhe 
tragen! 

5. Verhalten bei Störungen und im Brandfall Notruf: 112 

 

Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid / Schaum / Wassersprühstrahl / Löschpulver 
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl. 
Mit saugfähigem Material (z.B. Universalbinder, Wischlappen) aufnehmen und entsorgen. 
Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Berst- und Explosionsgefahr bei 
Erhitzung! 

6. Erste Hilfe Notruf: 112 

 

Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten, Atmung und Puls überwachen. 
Nach Augenkontakt: Mehrere Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder 
Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! 
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Mit Wasser und Seife abwaschen 
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich 
Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. 

7. Sachgerechte Entsorgung 

Empfehlung: Die Schmutzmittel kann in den Ausguss gegeben werden. Produktreste verschiedener 
Reinigungsmittel nicht vermischen. Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen. 

 


